
n, wenn schon jetzt die spätere Zunahme der Zinsüberschüsse unter

æ Annahmen für die zukünftige Zinsentwicklung bei der Ermittlung der
henden“ Durchschnittsdividende in Rechnung gestellt würde. Einmal

5 ch hierdurch Beträge für die Dividende ergeben, zu deren Bezahlung

_. chaft, da sich ihr Bestand und ihr Vermögen erst im Wiederaufbau

B auf lange Zeit nicht die Mittel hätte. Zum anderen würde durch

&amp; ; gewaltsame Umformung der in den kommenden Jahren ganz natürlich

. n Überschüsse in eine künstlich „gleichbleibende“ Dividende für die Ge-

J eine erhebliche Bilanzunklarheit entstehen, die vor allem bei später wei-

5 Zins zu sehr unerfreulichen Überraschungen führen kann, wenn die

fâêt den Dividendenplan nicht rechtzeitig schließt und die Dividende ent-

herabsezt und dann für den Neuzugang einen neuen Dividendenplan

rer Grundlage aufmacht. An Beispielen hierfür in der Vergangenheit

nicht.

ter diesen Umständen muß man sich wundern, daß troz der zu erwar-

junahme der Überschüsje in den sich allmählich in Jahrzehnten wieder

den Beständen und Vermögen der Gesellschaften noch an dem auch für

?Uschasten nicht ganz unbedenklichen System der schematischen Durch-

vidende festgehalten wird, das für die Versicherten jedenfalls nicht nur

] " t, sondern auch vollkommen undurchsichtig ist. Würde hier eine ord-

ißige gesonderte und von dem Versicherten kontrollierbare Zuteilung der

tschüsse nach Maßgabe des zunehmenden Deckungskapitals jeder einzelnen

S rung veranlaßt, so würden jedenfalls die betreffenden Gefellschaften ge-

. ein, dem Versicherten einen tieferen Einblick in ihre Geschäftsgrundsätze

t ihren, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Dies würde nur zum

S für die Versicherten fein.

. m jedenfalls noch befonders anschaulich zu zeigen, wie ungerecht das System

V eichbleibenden“ Dividende in seiner Auswirkung für den Versicherten ist,

.. Anlage 6 für die Versicherung 25/60 und die Versicherung 50/60 ein-

_ genübergestellt, was aus z. B. 3%/o Mehrzins von der einzelnen Ver-

t. * 1g zum Zinsüberschuß der Gesellschast ganz natürlich beigetragen wird und

. ie betreffende Versicherung dagegen nach dem künstlichen System der

sleibenden“ Durchschnittsdividende von dem Zinsüberschuß tatsächlich wieder

] chält. Hierbei ist angenommen einmal, daß gemäß Anlage 4 eine Durch-

t; ‘dividende von 3&gt;&lt;3"/0 steigend bis auf 3&gt;&lt;8°/0 der Prämie vergütet
zum andern, daß gemäß Anlage b eine „gleichbleibende“ Dividende von

~ t der Prämie von vornherein zur Anrechnung kommt. Die Gegenüber-

Z 1 spricht für sich selbst.
Der Versicherte wird bei diesem Verfahren der Berechnung einer Durch-

6 sdividende vollkommen verschieden behandelt. Läuft seine Versicherung auf

s nöglichst kurze Dauer, fo erhält er in den kommenden Jahren nach dem

].;


